
 
 
 
 
Resolution an den Hessischen Landtag 
 
Hier: Abschaffung der Straßenausbaubeiträge 
 

Straßenausbaubeiträge belasten einseitig nur die Grundstückseigentümer. Die 
Nutzer, sprich die Allgemeinheit, werden nicht zu einem Beitrag herangezogen. Dies 
führt zu den grotesken Ergebnissen, dass Eigentümer durch teilweise 
existenzbedrohende Forderungen für den Ausbau der Straße belastet werden, 
obwohl die Kommunen eigentlich gesetzlich  dazu verpflichtet sind, die kommunalen 
Straßen fortlaufend zu unterhalten/sanieren. 

 
Es ist den Anliegern - Bürgerinnen und Bürgern - nicht zu vermitteln, dass sie alleine 
Beiträge für Leistungen bezahlen sollen, welche die Allgemeinheit nutzt und die 
damit auch die Kosten verursacht. 
Aus unserer Sicht sind auch gemeindliche Straßen Teil der allgemeinen 
Infrastruktur/Daseinsvorsorge und sollten daher aus allgemeinen Steuermitteln  
finanziert werden. Zudem werden einkommensschwache Bevölkerungsgruppen 
durch diese Art der Erhebung mit Beiträgen extrem hoch belastet und sind vielfach  
nicht in der Lage, diese Beiträge zu entrichten. 

 
Der Hessische Landtag hat die Einführung von Wiederkehrenden Beiträgen 
beschlossen, um eine Erleichterung für die Betroffenen zu erreichen. Dazu sollen 
sogenannte Abrechnungsgebiete in den Kommunen gebildet werden. Dies führt zu 
einer erheblichen Rechtsunsicherheit und einem hohen Verwaltungsaufwand. Zudem 
werden die Eigentümer möglicherweise auf lange Sicht hierbei noch mehr belastet, 
als bei Einmalbeiträgen. 

 
Das Instrument der Straßenausbaubeiträge ist ein Relikt aus dem 19. Jahrhundert, 
das nicht in die moderne Gesellschaft passt. Eigentum verpflichtet auch die 
Kommunen, so dass der Unterhalt und die Sanierung der kommunalen Straßen aus 
dem Steueraufkommen getragen werden müssen. 

 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Espenau bittet deshalb den Hessischen 
Landtag: 
 
Die Streichung der Beitragspflicht für den Ausbau von Ortsstraßen aus dem 
Kommunalen Abgabengesetz zu beschließen und die daraus resultierenden 
Einnahmeausfälle den Kommunen durch Zuweisung aus den Landesmitteln zu 
ersetzen. Die Landesregierung wird aufgefordert, diese Mittel aus der 
Mineralölsteuer und der Kraftfahrzeugsteuer bei der Bundesregierung einzufordern. 

 


